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7. Januar 2010 

 

VERSICHERUNGSBESTÄTIGUNG 
zum SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGER-VERSICHERUNGS-SCHEIN-Plus (SLVS-Plus®) 

Versicherungsbeginn: 01.01.2003 VSN:  276978 
Anschrift des Versicherungsnehmers: KD-Nr. 161244 
Leible-Seifried GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12,  
D 77694 Kehl 

 

Versichert ist die verkehrsvertragliche Haftung des Versicherungsnehmers als Auftragnehmer nach Maßgabe der 
Versicherungsbedingungen des SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGER-VERSICHERUNGS-SCHEIN Plus (SLVS 
Plus ®) welcher die Mindestanforderungen des § 7 a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) erfüllt. 

Versichert ist die Haftung, z. B. 

-  nach den Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen (ADSp), neueste Fassung; 

- nach den deutschen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere §§ 407 ff. HGB; 

- die mit den Auftraggebern vereinbarte weitergehende frachtvertragliche Haftung im Rahmen des vorgesehenen 
gesetzlichen Haftungskorridors gemäß § 449 Abs. 2 Ziff. 1 HGB auf bis zu 40 Sonderziehungsrechte (SZR) je 
kg des Rohgewichts der Sendung; 

- nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR); 

- nach dem Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr und den einheitlichen Rechtsvorschrif-
ten für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (Anhang B - COTIF/CIM, aktuelle 
Fassung); 

- nach dem Montrealer Übereinkommen von 1999 und dem Warschauer Abkommen (WA); 

- nach den Haager Regeln. 

Die Versicherungsleistung ist für Güter- und Güterfolgeschäden je Schadenfall begrenzt  
- bei verfügter Lagerung auf  EUR 1.000.000  
- bei sonstigen Verkehrsverträgen auf  EUR 2.500.000 
Aufgrund dieser Bestätigung übernimmt/übernehmen der/die Versicherer keinerlei Verpflichtung gegen-
über Dritten. Diese Bestätigung verpflichtet insbesondere den/die Versicherer oder die OSKAR SCHUNCK 
Aktiengesellschaft & Co. KG nicht, über Veränderungen oder Beendigungen des Versicherungsschutzes 
zu informieren. 

Diese Versicherungsbestätigung genügt als Kopie und ohne Unterschrift den Anforderungen des Bundes-
amts für Güterverkehr. 

Freiburg, den 7. Januar 2010 

 

In Vollmacht des Versicherers 
OSKAR SCHUNCK Aktiengesellschaft & Co. KG 

ZWEIGNIEDERLASSUNG Freiburg 

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. 

 


